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📘 Modul 10 – Verhalten bei Unfall und Pannen  

M&M Verkehrsleitung – UVV-Unterweisung für Kraftfahrer 

(Pflichtinhalt gemäß ArbSchG §12, DGUV Vorschrift 1 und DGUV Regel 100-500 
Kap. 2.8) 

 

1. Grundverhalten auf Kundenhöfen 

• Schrittgeschwindigkeit einhalten 
• Warnweste tragen 
• Nur ausgewiesene Wege nutzen 
• Auf Staplerverkehr achten 
• Blickkontakt mit Lagerpersonal suchen 
• Keine Ablenkung durch Handy oder Kopfhörer 
• Anweisungen des Hofpersonals immer befolgen 

 

2. Einfahrt & Orientierung 

• Auf Beschilderung achten (Geschwindigkeit, Fahrwege, Rampen) 
• Keine unautorisierten Bereiche betreten oder befahren 
• Zufahrten, Tore, und Wege freihalten 
• Vorsicht bei engen Bereichen und toten Winkeln 
• Auf plötzliche Bewegungen von Gabelstaplern achten 

 

3. Verhalten an der Rampe 

• Nur andocken, wenn der Platz freigegeben ist 
• Fahrzeug gegen Wegrollen sichern 
• Motor ausschalten 
• Türen vorsichtig öffnen (Quetschgefahr) 
• Niemals zwischen Fahrzeug und Rampe stehen 
• Erst aussteigen, wenn Fahrzeug sicher steht 
• Rampe nicht betreten, wenn Stapler in der Nähe arbeiten 
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4. Kommunikation mit dem Lager 

• Klare Handzeichen absprechen 
• Immer Blickkontakt halten 
• Bei Unklarheiten → stehen bleiben 
• Keine eigenständigen Eingriffe (z. B. Tor öffnen, Rampe bedienen), außer 

erlaubt 

 

5. Typische Gefahrenbereiche 

• Staplerverkehr (Hauptunfallquelle) 
• Schlecht beleuchtete Hallen 
• Rutschgefahren durch Öl, Wasser, Schnee 
• Enge Gänge, Paletten, Verkehrswege 
• Quetschstellen an Toren, Rampen, Ladehilfsmitteln 

 

6. Sicheres Rangieren auf Höfen 

• Sehr langsam fahren 
• Vor jedem Rückwärtsfahren Umfeld prüfen 
• Einweiser nutzen, wenn Sicht eingeschränkt ist 
• Bei Lärm in Hallen → doppelte Aufmerksamkeit 
• Bei Verlust des Sichtkontakts → sofort anhalten 

 

7. Betreten von Hallen & Lagerbereichen 

• Zuerst prüfen, ob es erlaubt ist 
• Warnweste tragen 
• Nur markierte Laufwege benutzen 
• Abstand zu Regalenden & Durchfahrten halten 
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Verständnisfragen (bitte kurz mit dem Mitarbeiter durchgehen) 

1. Welche Geschwindigkeit gilt auf Kundenhöfen? 
2. Warum ist der Bereich zwischen Fahrzeug und Rampe besonders gefährlich? 
3. Was musst du tun, bevor du an eine Rampe andockst? 
4. Wann ist ein Einweiser erforderlich? 
5. Welche Regeln gelten beim Betreten von Hallenbereichen? 

 


